
Umsatzsteuerliche
Leistungsortänderung bei diversen
sonstigen Leistungen ab 1.1.2011
Ist  der  Leistungsempfänger  ein  Unternehmer,  so  verlagert  sich  bei
bestimmten  Dienstleistungen  kultureller,  künstlerischer,  wissenschaftlicher,
sportlicher, unterrichtender oder unterhaltender Natur der Ort der Leistung ab
1.1.2011 vom bisher maßgeblichen Tätigkeitsort zum Empfängerort.  Gleiches
gilt für Leistungen i.Z.m. Messen und Ausstellungen. Durch die Änderung kann es
etwa dazu kommen, dass ein Künstler mit Sitz in Österreich für Auftritte im
Ausland  Rechnungen  mit  österreichischer  USt  ausstellen  muss,  wenn  die
beauftragende Agentur ihren Sitz in Österreich hat. Bei Leistungen, die im EU-
Ausland  steuerpflichtig  sind,  wird  regelmäßig  durch  das  Reverse-Charge-
System die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger übergehen. Der Künstler
mit Sitz in Österreich hat in diesem Fall eine Nettorechnung mit Hinweis auf
den Übergang der Steuerschuld auszustellen.
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